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Karl Härter

Eine Hauptstadt weiblicher Verbrechen? 
Kriminalität und Geschlecht im frühneuzeitlichen 
Frankfurt*

Die ausgezeichnete Studie von Jeannette Kamp

untersucht den Zusammenhang zwischen weib-

licher Kriminalität, Strafjustiz und Stadt für die 

frühneuzeitliche Reichsstadt Frankfurt am Main. 

Damit reiht sie sich ein in aktuelle historische 

Forschungen zu Kriminalität und Geschlecht in 
Städten, die insbesondere den Anteil von Frauen 

an der strafgerichtlich verfolgten Kriminalität un-

tersuchen. Zentral ist folglich die Frage, ob aus 

dem städtischen Kontext eine eher niedrige weib-

liche Kriminalitätsrate – im frühneuzeitlichen 

Frankfurt rund 22 Prozent – und typische Muster 

weiblicher Delinquenz resultierten, die durch un-

terschiedliche sozioökonomische, rechtliche und 
institutionelle Bedingungen der vormodernen 

Stadt geprägt waren. Auf der Basis einer hervor-

ragenden Kenntnis der internationalen For-

schungsdiskussion wie der spezifischeren stadtge-

schichtlichen Literatur präsentiert Jeannette Kamp 

ein überzeugendes Forschungsdesign, das etablier-

te Konzepte und Methoden der historischen Kri-

minalitäts- und Genderforschung nutzt: Krimina-

lität wird als Ergebnis sozioökonomischer Fakto-
ren, Normen, Diskurse und konkreter Zuschrei-

bungsprozesse konzipiert und die korrespondie-

renden gender patterns herausgearbeitet. Dies wird 

mit einem geschlechter- und sozialgeschichtlichen 

Ansatz verknüpft, der Frauen nicht nur als »Opfer« 

patriarchalischer Strafjustiz begreift, sondern auch 

nach der legal agency von Frauen und Optionen /

Strategien von Justiznutzung fragt. Im Unterschied 
zu älteren Studien misst die Autorin aber auch 

den normativen und institutionellen Rahmen-

bedingungen eine hohe Bedeutung bei, legt einen 

weiten historischen Begriff von Strafrecht (inklu-

sive der kommunalen Ordnungsgesetze und der 

juridischen Diskurse) zugrunde und konzipiert 

Strafjustiz als Teil eines Systems formeller und in-

formeller Sozialkontrolle der vormodernen Stadt. 

Folgerichtig wertet Jeannette Kamp daher nicht 

nur die reichhaltig überlieferten Kriminalakten 

(Criminalia) der vom Rat ausgeübten höheren 

Strafgerichtsbarkeit aus, sondern bezieht auch 

Quellen der untergeordneten Justizinstitutionen 
(Sendamt / Konsistorium) und der städtischen Ver-

waltung mit ein. Die Quellen werden sehr reflek-

tiert und kritisch mit einer quantifizierenden Me-

thodik im Hinblick auf generelle und langfristige 

Wandlungsprozesse ausgewertet und mit qualitati-

ven Analysen überzeugend ausgewählter Fallbei-

spiele verknüpft.

Die Fallstudie ist systematisch aufgebaut und 
stringent durchgeführt: Auf die Forschungsstand, 

Fragestellungen, Quellen, Methoden und Vorge-

hen darlegende Einleitung folgt eine kenntnis-

reiche Darstellung der grundlegenden Strukturen 

von Strafrecht, Justiz / Verwaltung und des sozio-

ökonomischen Gefüges der frühneuzeitlichen 

Reichsstadt (Kapitel 2). Daran schließt sich eine 

erste allgemeine empirische Analyse der Krimina-

litätsmuster an (Kapitel 3), die die »gendered pat-
terns of crime« im zeitlichen Verlauf des 17. und 

18. Jahrhunderts herausarbeitet. Diese wird in drei 

weiteren empirischen Kapiteln vertieft, die Formen 

weiblicher Devianz / Kriminalität für die charakte-

ristischen Bereiche von Eigentumsdelinquenz und 

»offenem Haus« (Kapitel 4), Ehe und Sexualität 

(Kapitel 5) und (illegitimer) Mobilität / Migration 

untersuchen. Jeannette Kamp arbeitet anhand der 
Sozialprofile der »Täterinnen« den sozioökonomi-

schen Kontext weiblicher Kriminalität im urbanen 

Raum bestechend heraus und belegt, dass die von 

unterschiedlichen Institutionen verfolgten und 

sanktionierten »Verbrechen« aus den prekären 

Lebensumständen und den Überlebensstrategien 

von Frauen resultierten. Diese waren jedenfalls im 
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frühneuzeitlichen Frankfurt durch die Zugehörig-

keit zu unteren sozialen Schichten, eine hohe 

Mobilität und ein eher jüngeres Lebensalter unver-

heirateter Frauen, aber auch durch (begrenzte) 

Unabhängigkeit und Selbständigkeit im Sinne ge-
ringerer Einbindung in soziale-familiäre Netzwer-

ke geprägt: »The social profile of female offenders 

strengthens the observation that women’s crimes 

in early modern Frankfurt were to a large degree 

shaped by their precarious socio-economic posi-

tion« (278). Dabei spielten gerade hinsichtlich 

Arbeitsmigration und Mobilität Geschlechterste-

reotypen eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zur 

erwünschten Arbeitsmigration von Gesellen wur-
de weibliche Mobilität mit sexueller Devianz, Un-

gehorsam und Streben nach Unabhängigkeit (von 

Kontrolle) assoziiert und als Bedrohung der patri-

archalich-christlichen Ordnung wahrgenommen 

bzw. verfolgt. Dies gilt ebenso für Eigentumsdelik-

te im »offenen Haus« bzw. Haushalten der Reichs-

stadt, die insbesondere Dienstbotinnen zugeschrie-

ben wurden.
Bei den »moral« bzw. »sexual offences« belegt 

die Autorin ebenfalls, dass über Geschlechter-

stereotypen und Verfolgung hinaus sowohl auf 

Seiten der Obrigkeit als auch der betroffenen un-

verheirateten Frauen (mit illegitimen Kindern) 

»sozialpolitische« und finanzielle Gründe sowie 

die Justiznutzungsstrategien und außergerichtliche 

Konfliktregulierung eine wesentliche Rolle spiel-

ten und eine vergleichsweise hohe weibliche Kri-
minalitätsrate bedingten: »the high number of 

cases of illegitimacy brought before the Konsisto-

rium were the result of both strict control by the 

authorities, who tried to prevent any type of extra-

judicial settlements, and the uses of justice by 

offenders themselves« (202). Frauen konnten sogar 

zur Selbstanzeige greifen, um über das Strafver-

fahren Druck auf Männer auszuüben und dadurch 
finanzielle Kompensationen für gebrochene Ehe-

versprechen oder Unterhalt für außereheliche Kin-

der zu erwirken. Abgewogen wertet Jeannette 

Kamp dies jedoch nicht als »Bündnis«, sondern 

partielle Interessensidentität von Obrigkeit und 

Frauen, wobei letztere Justiz im Rahmen ihrer 

»legal agency« nutzten: »women found ways to 

accommodate the patriarchal ideologies and adapt 

them to their own needs, and instrumentally used 
the interest of the authorities that sought to main-

tain this order« (283), so das Fazit.

Jeannette Kamp vermeidet folglich dichotomi-

sche Deutungen und betont Verschränkung und 

Zusammenspiel von formeller und informeller 

Sozialkontrolle bzw. Strafjustiz und außergericht-

lichen, infrajustiziellen Praktiken sowie von Strafe 

und Konfliktregulierung. Als ein wichtiges Ergeb-

nis – das Frankfurt auch von anderen europäischen 
Städten unterscheidet – hebt die Autorin Plurali-

tät, funktionale Differenzierung und Komplemen-

tarität der Institutionen der höheren und niederen 

Strafgerichtsbarkeit hervor. Sie bildeten nicht nur 

eine wesentliche Bedingung der »gegenderten« 

Zuschreibung und Verfolgung devianten bzw. 

kriminellen Verhaltens, sondern auch der infra-

justiziellen Regulierung von Konflikten und der 

agency bzw. Justiznutzung von Frauen (und Män-
nern). Überzeugend erklärt Jeannette Kamp Mus-

ter und Wandlungsprozesse von Geschlecht und 

Kriminalität in Frankfurt nicht allein aus Unter-

schieden von Stadt und Land, sondern als Produkt 

einer starken Verschränkung einer funktional dif-

ferenzierten Justiz mit informeller Kontrolle im 

Rahmen der patriarchalischen Haushalte, die zu-

treffend als »integral part in the mechanism of 
control to maintain public order« (282) charakte-

risiert werden.

In der abschließenden vergleichenden Einbet-

tung der Ergebnisse und Deutungen (Kapitel 7) 

kann Jeannette Kamp zahlreiche Übereinstim-

mungen Frankfurts mit anderen Städten aufzei-

gen, die charakteristische Geschlechterstereotypen 

männlicher und weiblicher Devianz / Kriminalität, 

den prekären, verwundbaren sozialen Status, aber 
auch Justiznutzung und (limitierte) legal agency

von Frauen betreffen. Den in Frankfurt vergleichs-

weise niedrigeren Anteil weiblicher Kriminalität in 

den meisten (aber keineswegs allen) Deliktberei-

chen deutet die Autorin im Unterschied zu ande-

ren Städten bzw. Studien nicht nur als Ergebnis 

der Exklusion von Frauen aus dem öffentlichen 

Leben und ihrer Beschränkung auf die »private 
Sphäre« (die das Haus nicht war). Zutreffend sieht 

sie vielmehr eine wesentliche Differenz in den 

stärker verdichteten wie differenzierteren Formen 

strafrechtlicher und informeller Sozialkontrolle: 

»societies with stronger institutions exercising (in-

formal) social control portray different and lower 

patterns of female criminality« (277).

Allerdings bleibt der Vergleich teilweise punk-

tuell und auf die jeweiligen empirischen Kapitel 
beschränkt, in denen auf der Basis der Forschungs-

literatur Amsterdam und London sowie gelegent-

lich einzelne Städte im frühneuzeitlichen Reich als 

Beispiele herangezogen werden. Im Fazit weist 
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Jeannette Kamp auch bei den »future pespectives« 

(284 f.) darauf hin, dass es letztlich an einer Typo-

logie mangelt, die einen systematischeren und 

allgemeineren Vergleich von Kriminalität, Ge-

schlecht und Sozialkontrolle in der frühneuzeit-
lichen (europäischen) Stadt erlaubt hätte. Bei den 

betonten institutionellen Unterschieden der Syste-

me von Strafjustiz und sozialer Kontrolle hätte 

zudem die für die Reichsstadt Frankfurt wichtige 

verfassungsrechtlich-politische Dimension (Rolle 

des Rates, des Patriziats, Konflikte in der Bürger-

schaft) ausführlicher diskutiert werden können. 

Insgesamt bietet die luzide und klar formulierte 

Fallstudie jedoch auf einer elaborierten Methodik 

beruhende, reichhaltige empirische Ergebnisse, die 

zu überzeugenden Analysen und Deutungen ver-

dichtet werden. Insbesondere die Herausarbeitung 

der funktionalen Differenzierung des Systems der 
Strafjustiz und seiner Verschränkung mit informel-

ler Sozialkontrolle, die auch Justiznutzung und 

legal agency von Frauen ermöglichten, bietet für 

eine an Geschlecht und Justiz interessierte Rechts-

geschichte weiterführende konzeptionelle Anre-

gungen.



Peter Collin

Spurensuche in der Handelsjustiz*

Die Geschichte der deutschen Handelsgerichts-

barkeit war bislang ein Stiefkind der justizhistori-

schen Forschung. Wer sich informieren wollte, 

musste in der Hauptsache auf mehr als 100 Jahre 

alte Arbeiten zurückgreifen. An neuerer Forschung 

ist im Wesentlichen nur ein Abschnitt in Schuberts 

Geschichte des Gerichtsverfassungsgesetzes1 zu 

nennen.2 Hinzu kommen die, allerdings viel weni-

ger wahrnehmbare und auch wahrgenommene, 
ungedruckte Dissertation von Dorothea Schön zu 

den rheinischen Handelsgerichten, welche auf ei-

ner Vielzahl archivalischer Quellen fußt3 und – 

zeitgleich mit der hier besprochenen Arbeit – die 

Dissertation von Sebastian Jacob,4 die sich aller-

dings, was das hier interessierende 19. Jahrhundert 

betrifft, auf die gesamtdeutschen Kodifikations-

bemühungen konzentriert und das (lange maßgeb-
liche) Recht der Einzelstaaten eher am Rande be-

handelt.

Für dieses Defizit gibt es gute Gründe. Der erste 

ist, dass eine eigenständige Handelsgerichtsbarkeit 

seit 1877 nicht mehr existiert und damit auch kein 

heute bestehender Gerichtszweig, der Veranlas-

sung gibt, ihn historisch zurückzuverfolgen. Der 

zweite Grund ist, dass es nie eine einheitliche 

Handelsgerichtsbarkeit gab, sondern immer nur 

auf einzelne Territorien und Städte bezogene und 

zum Teil relativ kurzlebige Regelungen; eine Ge-

schichte »der« deutschen Handelsgerichtsbarkeit 

zu schreiben, erscheint daher recht mühsam.
Schon allein aus diesen Gründen ist es ein 

großes Verdienst, dass sich Thomas Vogl in seiner 

von Phillip Hellwege betreuten Dissertation dem 

Thema zugewendet hat – wenn auch mit einem 

spezifischen Fokus. Vogl will den Einfluss des 

französischen Rechts nachweisen. Genau genom-

men geht es dabei nicht um das gesamte Recht der 

Handelsgerichtsbarkeit, sondern um jene Regeln, 
die Besetzung, Zuständigkeit und bestimmte Ver-

fahrensaspekte regulierten. Die Vorgehensweise 

stellt sich dann vereinfacht gesehen so dar, dass 

zuerst das französische Recht dargestellt wird und 

* ThomasVogl, Der Einfluss des 
französischen Rechts auf die Ent-
wicklung der Handelsgerichtsbarkeit 
in Deutschland im 19. Jahrhundert, 
Berlin: Duncker & Humblot 2021, 
311 S., ISBN 987-3-428-18128-5

1 Werner Schubert, Die deutsche 
Gerichtsverfassung (1869–1877), 
Frankfurt am Main 1981.

2 In einem weiteren Sinne zum 
Themenfeld gehört noch, allerdings 
ohne Bezug zur territorialstaatlichen 
Handelsgerichtsbarkeit, Sabine 
Winkler, Das Bundes- und
spätere Reichsoberhandelsgericht, 
Paderborn 2001.

3 Dorothea Schön, Die Handels-
gerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert 

unter besonderer Berücksichtigung 
des Rheinlands, Bonn 1999.

4 Sebastian Jacob, Handelsgerichts-
barkeit. Zur Entstehung des Fach-
richtertums zwischen Laienexpertise, 
Verfahrensförmlichkeit und staat-
lichem Verfahrensmonopol und
ihr Einfluss auf die moderne KfH, 
Baden-Baden 2021.
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